
Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 32 (1933)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Kapitel: VI. – BÜCHERSCHAU.

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


LA PRÉPARATION DES PROFESSEURS 191

höchstens aber 365 S. Nach je zwei Jahren wird der Gehalt erhöht
(Biennium), sodass nach 32 Dienstjahren der Höchstgehalt von 846 S.

bzw. 909 S. erreicht wird. Der Pensionsanspruch beginnt mit dem
10. Dienstjahre und beträgt für diese Dienstzeit 40 % des zuletzt
bezogenen Gehaltes. Mit zunehmender Dienstzeit erhöht sich der
Prozentsatz der Pension und erreicht nach 30 Dienstjahren 78 % des

zuletzt bezogenen Gehaltes. Die Witwe erhält 50 % der Pensionsbezüge.

g) Jede Mittelschule ist in ihren Angelegenheiten selbständig. An
den einzelnen Schulen findet mehrmals eine Konferenz des gesamten
Lehrkörpers statt, die zu den Agenden der Schule Stellung nimmt
und die Klassifikation der Schüler durchführt. — Im Falle der
Besetzung einer Lehrstelle hat der Lehrkörper einen Dreiervorschlag
an den Landesschulrat zu machen; der Landesschulrat erstattet
einen Vorschlag an das Bundesministerium für Unterricht, wobei er
nicht an den Vorschlag des Lehrkörpers gebunden ist, aber nur in
seltenen Fällen davon abweicht; die Ernennung erfolgt durch das
Bundesministerium für Unterricht, das sich wieder im allgemeinen
an den Vorschlag des Landesschulrates hält. — Der Lehrplan ist
durch Verordnung des Ministeriums für längere Zeit geregelt.

VI. — Bücherschau.

a) Spezielle Bücher für die Ausbildung der Mathematiklehrer sind
in Oesterreich nicht erschien: doch war der Autor des folgenden
in Leipzig erschienenen Werkes im österreichischen Unterrichts
wesen führend:

Die Didaktik des mathematischen Unterrichts, von Alovs Höfler,
Professor an der Universität Wien, erschien in der Teubner-
schen Sammlung Didaktische Handbücher (Leipzig, 1910).

b) In Oesterreich werden im Gebiete des Unterrichtswesens
folgende Zeitschriften herausgegeben:

Oesterreichische Vierteljahreshefte für Erziehung und Unterricht
(als Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums
für Unterricht);

Wiener Schule (als pädagogisches Beiblatt des Verordnungsblattes
des Stadtschulrates für Wien);

Wissenschaft und Schule (als Beilage der Zeitschrift « Der
Mittelschullehrer »).

H. Wirkinger. — H. Hahn. — E. Kruppa.
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